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GEMEINDE GUTENBERG 

GZ: 121FG24 

Betrifft: 

• ■· 

Flächenwidmungsplan-Änderung, Verfahrensfall lfde. Nr. 1.07 mit der Bezeich 

nung „PV-Anlage Sandgruben" gemäß § 38 StROG 2010, LGBI. Nr. 49/2010 idF 

LGBI. Nr. 73/2023- öffentliche Auflage 

WORTLAUT 

Verordnungsentwurf über die vom Gemeinderat der Gemeinde Gutenberg am 24.09.2024 be 

schlossene öffentliche Auflage der Flächenwidmungsplan-Änderung, Verfahrensfall lfde. Nr. 1.07 

samt Planwerk gemäß § 38 StROG 2010, LGBI. Nr. 49/2010 idF LGBI. Nr. 73/2023, öffentlich 

aufzulegen in der Zeit von 14.10.2024 bis 16.12.2024 (mind. 8 Wochen). 

• 
• 

§1 

GELTUNGSBEREICH/ PLANGRUNDLAGE/ VERFASSER 

Das Planwerk (Ist/Soll-Darstellung zum Flächenwidmungsplan), basierend auf der Planunterlage 

des Flächenwidmungsplanes Nr. 1.00 idgF der Gemeinde Gutenberg (digitale Katastermappe 

(DKM), Stand: 13.10.2018), verfasst von der Pumpernig & Partner ZT GmbH, vom 24.09.2024, 

GZ: 121FG24, bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung und stellt gesondert den 

Geltungsbereich der Planänderung im Maßstab M 1:5.000 dar. Der Verordnung ist ein Erläute 

rungsbericht beigefügt. 

§2 

GEPLANTEÄNDERUNGEN 

1 

• 
• 
• 

1 

• 
1 

(1) Teilflächen der Grundstücke Nr. 724/1, 728/1, 730 und 732/3, KG 68215 Garrach, 

werden im Gesamtflächenausmaß von ca. 9.827 m2 (digitale Flächenermittlung ohne An 

spruch auf vermessungstechnische Genauigkeit) eine Sondernutzung im Freiland - Photo 

voltaikanlage (pva) mit zeitlich aufeinander folgender Nutzung - Freiland (pva[LF]) gern. 

Plandarstellung neu festgelegt. 

(2) Teilflächen der Grundstücke Nr. 732/3, 725/1 und 720/2, KG 68215 Garrach, werden im 

Gesamtflächenausmaß von ca. 3.564 m2 (digitale Flächenermittlung ohne Anspruch auf 

vermessungstechnische Genauigkeit) eine Sondernutzung im Freiland - Photovoltaikanlage 

(pva) mit zeitlich aufeinander folgender Nutzung - Freiland (pva[LF]) gern. Plandarstellung 

neu festgelegt. 
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(3) Die zeitlich aufeinander folgende Nutzung - Freiland tritt mit der nachweislichen Aufgabe 

der Nutzung als Energieerzeugungsanlage (keine weitere Lieferung von elektrischem Strom 

in das Netz) ein. Die Rückbauverpflichtung der Anlage ist damit verbunden. 

(4) Ergänzend wird für die Teilflächen der Grdste. Nr. 712/1, 713 und 715 sowie die Teil 

flächen der Bauflächen· .54/1 und .54/2, alle KG 68215 Garrach, die Geruchszone gemäß 

§ 27 (2) StR0G 2010 ersichtlich gemacht. 

§3 

AUFLAGE/ RECHTSKRAFT 

(1) Die öffentliche Auflage gern. § 38 StR0G 2010 findet gern. Beschluss des Gemeinderates 

vom 24.09.2024 in der Zeit von 14.10.2024 bis 16.12.2024 statt (mind. 8 Wochen). In die 

Auflageunterlagen kann im Gemeindeamt Gutenberg öffentlich Einsicht genommen 

werden. 

(2) Die Verordnung tritt nach Genehmigung mit Bescheid des Amtes der Stmk. Landesregie 

rung mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist (2 Wochen) folgenden Tag in Rechts 

kraft. 

Ing. Vinzenz Mautner 
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VERFAHRENS BLATT 

GEMEINDE GUTENBERG 

FLÄCHENWIDMUNGSPLAN-ÄNDERUNG VF. lfde. Nr. 1.07 

KUNDMACHUNG (gern. § 38 (2) StR0G 2010, LGBI. Nr. BESCHLUSS DES GEMEINDERATES ZUR AUF- 

49/2010 idF LGBI. Nr. 73/2023) ÖFFENTL. AUFLAGE LAGE (gern. § 38 (1) StR0G 2010, LGBI. Nr. 

(gern. § 38 (4) leg.cit.) 49/2010 idF LGBI. Nr. 73/2023) 

Kundmachung vom Zahl: 4 
Anschlag am Datum: 

Abnahme am 
Rundsiegel 

Öffentliche Auflagefrist 

vom /1¼- .. )Q: Q~24. bis 

....... /1.6 .. !.t ... &~.P..t . 

ENDBESCHLUSS D 

(gern. § 38 (7) StR 

Zahl: 

(mind. acht Wochen) 
Datum: 

Rundsiegel Für den Gemeinderat 

der Bürgermeister 

GENEHMIGUNG DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESRE 

GIERUNG (gern. § 38 (9) StR0G 2010) 

KUNDMACHUNG 

(gern. § 38 (13) StR0G 2010) 

Kundmachung vom 

Bescheid vom Anschlag am 

GZ: 
Abnahme am 

Rundsiegel Bürgermeister 

PLANVERFASSER: 

PUMPERNIG & PARTNER ZT GMBH ' 
STAATLICH BEFUGTE UND BEEIDETE ZIVILTECHNIKER 

vd DI MAXIMILIAN PUMPERNIG 

RAUMPLANUNG, RAUMORDNUNG UND GEOGRAPHIE 

A-8020 GRAZ, MARIAHILFERSTRASSE 201119 

GZ:121FG24 Graz, 24.09.2024 

Geschäftszahl Ort Datum 
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ERLÄUTERUNGSBERICHT 

 

1. RECHTSSITUATION/ AUSGANGSLAGE 

 

1.1 Lage im Raum 

Das Änderungsgebiet befindet sich in der Katastralgemeinde 68215 Garrach. Südlich der 

Landesstraße L 357 in einer in Richtung Norden bzw. Südwesten abfallenden Hanglage. 

Die gegenständlichen Grundstücke sind derzeit unbebaut und werden diese landwirtschaft-

lich genutzt. Der Umgebungsbereich wird durch die im Umgebungsreich bestehende land-

wirtschaftliche Hofstelle (mit Tierhaltung im Südosten) sowie im Norden, Osten und Westen 

angrenzenden Waldflächen geprägt. 

Im zentralen Bereich durchquert eine 20 kV-Hochspannungsfreileitung, vorwiegend auf 

dem Kuppenbereich, den zusammenhängenden Kulturraum. 

 

1.2 Regionales Entwicklungsprogramm für die Region Oststeiermark, LGBl. Nr. 86/2016 

(Rechtskraft: 16.07.2016): 

Gemäß geltendem Regionalem Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Oststeier-

mark, LGBl. Nr. 86/2016 (Rechtskraft 16.07.2016), Anlage 2 – „landschaftsräumliche 

Einheiten“ im Maßstab M 1:100.000 befindet sich der gegenständliche Änderungsbereich 

im Teilraum „Grünlandgeprägtes Bergland“. 

 

Grünlandgeprägtes Bergland: 

1. Das charakteristische Erscheinungsbild der Landschaft mit kleinräumiger Durchmi-

schung von Wald und Grünland ist zu erhalten. Bei der Baukörpergestaltung ist die 

visuelle Sensibilität dieses Landschaftsraumes besonders zu berücksichtigen. 

 

2.  Außerhalb von im Regionalplan bzw. im Rahmen der örtlichen Raumplanung festge-

legten Siedlungsschwerpunkten sind folgende Baulandausweisungen unzulässig: 

Außerhalb von im Regionalplan bzw. im Rahmen der örtlichen Raumplanung festge-

legten Siedlungsschwerpunkten sind folgende Baulandausweisungen unzulässig: 

a) Ausweisungen neuer Baugebiete, ausgenommen für Erweiterungen von beste-

henden Betrieben im Bauland, die für ihren Standort im Siedlungsschwerpunkt 

der Gemeinde topografiebedingt keine Entwicklungspotentiale vorfinden, im 

dafür erforderlichen Ausmaß die Neuausweisung von Gewerbegebiet, Indust-

riegebiet 1 oder 2; 

b) großflächige Baulanderweiterungen zur Ausweisung neuer Bauplätze; Zulässig 

sind Baulanderweiterungen für unbebaute Bauplätze im Ausmaß von maximal 

20 Prozent des bestehenden bebauten Baulandes, jedoch jedenfalls im Aus-

maß von drei ortsüblichen Bauparzellen für Ein- und Zweifamilienhäuser. Für 

die Ermittlung des zulässigen Flächenausmaßes ist der Zeitpunkt des Inkraft-

tretens dieser Verordnung maßgeblich. Baulanderweiterungen für die Entwick-

lung rechtmäßig bestehender Betriebe bleiben von der Flächenbeschränkung 

unberührt. 
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3. Die Gewinnung mineralischer Rohstoffe ist außerhalb von Rohstoffvorrangzonen un-

zulässig. Ausgenommen sind landschaftsverträgliche Erweiterungen bestehender 

Abbaugebiete. 

 

Aufgrund der vorgesehenen Festlegung einer Sondernutzung im Freiland trifft die 20 %-

Regelung auf den gegenständlichen Änderungsbereich nicht zu. 

 

Es befinden sich keine Vorrangzonen im Nahebereich zur gegenständlichen Änderungs-

fläche. Ein Widerspruch zum geltenden REPRO Oststeiermark kann daher nicht erkannt 

werden.  

 

1.3 Festlegungen im Örtlichen Entwicklungskonzept/Entwicklungsplan: 

Die verfahrensgegenständlichen Grundstücksflächen sind im geltenden Örtlichen Entwick-

lungskonzept Nr. 1.00 idgF der Gemeinde Gutenberg, insbesondere im Entwicklungsplan 

Nr. 1.00 idgF keiner gesonderten Festlegung zugeordnet. Es bedarf daher einer gleich-

zeitigen Anpassung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes/Entwicklungsplanes (VF lfde. Nr. 

1.04) und wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen.  

 

 
Abbildung 1 - Ausschnitt aus dem gelt. Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 1.00 der Gemeinde Gutenberg,  

unmaßstäblich 

 

Der gegenständliche Bereich liegt im nordwestlichen Teil des Gemeindegebietes südlich 

der Landesstraße L357 und liegen die Festlegungen dieses Änderungsverfahrens außer-

halb von Ausschlusszonen gemäß gleichzeitig in Auflage befindlichen Sachbereichs-

konzeptes.  
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Aufgrund der geplanten Errichtung einer PV-Anlage ist mit keinem Verlust von Boden aus-

zugehen und steht dieses Änderungsverfahren im öffentlichen und siedlungspolitischen  

Interesse der Gemeinde Gutenberg.  

Somit ist die Errichtung der PV-Anlage mit den geltenden Festlegungen des Sachbereichs-

konzeptes hinsichtlich des Bodenverbrauches zu vereinbaren. Weiters ist unter Berücksich-

tigung und Umsetzung der nachfolgenden Kriterien die Festlegung einer Sondernutzung im 

Freiland für PV-Freiflächenanlagen (pva) zulässig: 

 

• Nachweis hinsichtlich vertretbarer Auswirkungen auf das Straßen-, Orts- und Land-

schaftsbild; 

➔ Der Nachweis ist dem ÖEK-Änderungsverfahren, VF lfde. Nr. 1.04 zu ent-

nehmen. 

• Nachweis hinsichtlich vertretbarer Auswirkungen für bestehende Infrastrukturein-

richtungen; 

➔ Aufgrund der Lage, der topographischen Verhältnisse und Entfernung zu be-

stehenden Infrastruktureinrichtungen (Landestraße L 357 und Gemeinde-

straße im Nahbereich) sowie die bestehende 20 kV- Hochspannungsfreileitung 

mit der zugehörigen Leitungsschutzzone ist mit keinen unvertretbaren Aus-

wirkungen zu rechnen.  

• Prüfung von möglichen Blendwirkungen auf Verkehrsteilnehmer im Nahbereich von 

Landesstraßen und Errichtung von hochwachsenden Pflanzen im Bereich der  

Landesstraßen;  

➔ Der Nachweis ist im nachfolgenden Individualverfahren (zB Bauverfahren) im 

Anlassfall in Abstimmung mit der zuständigen Landesstraßenverwaltung vorzu-

legen. Im Rahmen der Vorfragenabklärung wurde diesbezüglich auf die Frei-

haltung eines 10m Streifens entlang der Grundgrenze zur Landesstraße L357 

hinsichtlich Winterdienst hingewiesen. 

• Vertrag zur Nachnutzung nach Aufgabe der Nutzung und Abtrag der Anlage1; 

➔ Diese Regelung ist zwischen Gemeinde und Grundeigentümern auf zivil- 

rechtlicher Ebene zu treffen.  

• Abklärung mit der örtlichen Jägerschaft hinsichtlich Verträglichkeit zu Wildbeständen 

und Wildwechsel (Wildwanderungen); 

➔ Die Abklärung mit der Jägerschaft erfolgt im Rahmen der öffentlichen Auflage. 

 

 

1.4 Festlegungen im gelt. Flächenwidmungsplan Nr. 1.00 idgF der Gemeinde Gutenberg: 

Die verfahrensgegenständlichen Grundstücke sind im geltenden 1. Flächenwidmungsplan 

der Gemeinde Gutenberg derzeit als land- und forstwirtschaftliche Nutzung im Freiland (LF) 

festgelegt. Weiters sind im gegenständlichen Bereich die umgebenden Waldflächen ersicht-

lich gemacht. 

 

 
1  Im Falle einer Stilllegung der PV-Anlage ist der jeweilige Bereich als landwirtschaftlich genutzte Fläche wiederzuverwenden 

und sämtliche bauliche Anlagen auf Kosten des Betreibers vollständig und fachgerecht zu entfernen. Im Falle einer Missach-

tung dieser Festlegung ist ein baubehördlicher Beseitigungsauftrag zu erlassen. 
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Abbildung 2 - Ausschnitt aus dem gelt. Flächenwidmungsplan Nr. 1.00 der Gemeinde Gutenberg,  

unmaßstäblich 

 

2. MASSNAHMEN ZUR AKTIVEN BODENPOLITIK 

 

Es werden keine privatwirtschaftlichen Maßnahmen gem. § 35 StROG 2010 abgeschlos-

sen, da die Festlegung einer Sondernutzung im Freiland erfolgt und somit die Bestimmun-

gen des § 34ff StROG 2010 nicht anzuwenden sind.  

 

 

3. VERFAHRENSRECHTLICHE BESTIMMUNGEN  
 

Die gegenständliche Änderung steht in keinem Widerspruch zu den Raumordnungsgrund-

sätzen gem. § 3 StROG 2010, LGBl. Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 73/2023 und wird diesbe-

züglich auf die Ausführungen zum zeitgleich in Auflage befindlichen ÖEK-Änderungs-

verfahren, VF lfde. Nr. 1.04 verwiesen. 

Die Auflageentwürfe (ÖEK und FWP) einschließlich den zugehörigen Erläuterungsberichten 

sind für die gesamte Auflagedauer im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur all-

gemeinen Einsicht aufzulegen und nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten auch in 

allgemein zugänglicher elektronischer Form (z. B. Internet) zu veröffentlichen. Rechtzeitig 

eingelangte und schriftlich begründete Einwendungen sind vom Gemeinderat zu beraten 

und in Abwägung mit den örtlichen Raumordnungsinteressen nach Möglichkeit zu berück-

sichtigen. 
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Der Beschluss über den Flächenwidmungsplan in einer anderen als der zur Einsicht aufge-

legten Fassung ist nur nach Anhörung der durch die Änderung Betroffenen zulässig, es sei 

denn, dass durch diesen Beschluss Einwendungen Rechnung getragen werden soll und die 

Änderung keine Rückwirkung auf Dritte hat. Nach der Endbeschlussfassung durch den Ge-

meinderat sind die Unterlagen der Änderung dem Amt der Stmk. Landesregierung ehest-

möglich zur Genehmigung vorzulegen. Die Landesregierung hat über den Flächenwid-

mungsplan innerhalb von sechs Monaten nach vollständigem Einlangen der Unterlagen mit 

Bescheid zu entscheiden. 

In den Änderungsentwurf zum Flächenwidmungsplan (und ÖEK) mit sämtlichen Planungs-

bestandteilen und den Erläuterungsbericht kann bei der Gemeinde Gutenberg während der 

Amtsstunden/Parteienverkehrszeiten Einsicht genommen werden. 

 

 

4. STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG (SUP)2 

 

Im zeitgleich durchgeführten Änderungsverfahren des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, VF 

lfde. Nr. 1.04 wird die geforderte Prüfung (SUP) durchgeführt und wird an dieser Stelle auf 

den dortigen Verordnungstext samt Erläuterungsbericht (Verfasser: Pumpernig & Partner ZT 

GmbH, GZ: 121FG24 vom 24.09.2024) verwiesen. Die Erstellung eines Umweltberichtes ist 

nicht erforderlich. Aus der vorliegenden Flächenwidmungsplan-Änderung erwachsen keine 

neuen Erkenntnisse, die eine weitere Prüfung erforderlich machen würden. 

 

 

5. BEGRÜNDUNGEN/ ERLÄUTERUNGEN 

 

Im gegenständlichen Bereich, südlich der Landesstraße L 357, wird im öffentlichen Inte-

resse der Gemeinde Gutenberg eine Sondernutzung im Freiland für die Errichtung einer PV-

Anlage festgelegt. Wesentlich geänderte Planungsvoraussetzungen im Sinne der Bestim-

mungen des § 42 StROG 2010 ergeben sich durch den gegebenen Bedarf von Photo-

voltaikanlagen im Gemeindegebiet von Gutenberg zur Erreichung einer signifikanten Er-

höhung des Anteiles an Strom aus erneuerbaren Energiequellen und liegt dies somit im  

öffentlichen Interesse der Gemeinde.  

Es soll nunmehr eine PV-Freiflächenanlagen auf den o.g. Grundstücken in Errichtung ge-

bracht werden. Das gegenständliche Projekt ist für die Gemeinde selbst von großer Bedeu-

tung, da durch die Errichtung der PV-Freiflächenanlagen der Anteil der erneuerbaren Ener-

gie gesteigert und die Landwirtschaft weiterhin uneingeschränkt betrieben werden kann 

und somit im Sinne des EAG ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz erreicht wird. 

Bezüglich der vorgesehenen Errichtung der PV-Freiflächenanlage innerhalb des Land-

schaftsschutzgebietes Nr. 41 (Gebiete des Almenlandes, der Fischbacher Alpen und des 

Grazer Berglandes) ist bereits eine Vorabstimmung mit der zuständigen Baubezirksleitung 

Oststeiermark, Wasser-, Umwelt- und Baukultur erfolgt. 

 
2  Gemäß Leitfaden zur Beurteilung der Umwelterheblichkeit in der örtlichen Raumplanung, herausgegeben von der FA 13B, 

Stand: April 2011 (2.Auflage), Veröffentlichung: September 2011. 
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Unter dem Vorbehalt, dass die gegenständlichen Änderungsbereiche durch die Umsetzung 

der angeführten Maßnahmen bzw. deren Einhaltung (Grüngürtel, Ausführung in Bezug auf 

Neigung des bestehenden Geländes, bodennahe Ausführung angepasst an das bestehen-

de Gelände (immer den gleichen Abstand zwischen PV –Anlage und Gelände)) im Rahmen 

der nachfolgenden Individualverfahren (zB Bauverfahren) iVm einer weiteren Prüfung der 

Fernwirkung kann davon ausgegangen werden, dass sich eine erhebliche Beeinträchtigung 

auf den Schutzzweck des Gebietes nicht ergibt.  

 

Die gegenständliche Flächenwidmungsplan-Änderung dient der Schaffung der rechtlichen 

Voraussetzungen für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage gem. den Bestimmungen 

des § 33 (3) Z.1 StROG 2010.  

Eine Neuberechnung des Mobilitätsfaktors ist nicht erforderlich, da keine Wohnbauland-

neufestlegung erfolgt. 

 

 

6. BEILAGEN 

 

6.1 Ausschnitte Regionales Entwicklungsprogramm für die Oststeiermark (unmaßstäblich) 

6.2 Ausschnitt Auflageentwurf ÖEK-Änderung, VF lfde. Nr. 1.04 

6.3 Deckplan zum Tierhaltungsbetrieb nach Jahresgeruchsstunden 
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6.1 Ausschnitte Regionales Entwicklungsprogramm für die Oststeiermark (unmaß-

stäblich) 

 

  



Ausschnitt Regionalplan (Anlage 1), REPRO Oststeiermark, LGBl. Nr. 86/2016 
(unmaßstäblich)



Ausschnitt landschaftsräumliche Einheiten (Anlage 2), REPRO Oststeiermark, 
LGBl. Nr. 86/2016 (unmaßstäblich)
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6.2 Ausschnitt Auflageentwurf ÖEK-Änderung, VF lfde. Nr. 1.04 
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IST-Darstellung (Rechtsbezug: StROG 2010, 
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6.3 Deckplan zum Tierhaltungsbetrieb nach Jahresgeruchsstunden 
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